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1 WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL 

Die Medizinische Universität Wien ist mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund             
7.500 Studierenden eine der größten medizinischen Universitätseinrichtungen im EU-Raum. Die 
Medizinische Universität Wien hat als zentrale Aufgabe das gemeinsame Betreiben von Forschung, 
Lehre und PatientInnenversorgung, das im Klinischen Bereich im Zusammenwirken mit dem 
Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien erfolgt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten 
in Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben. 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie mit der Kennzahl: 3211/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 eine 
Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-               
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                                
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3211/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie mit der Kennzahl: 3212/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 eine 
Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-                  
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
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Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                                
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3212/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie mit der Kennzahl: 3213/16, voraussichtlich ab 11. April 2016 
eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-              
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 1. August 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3213/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie mit der Kennzahl: 3427/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 eine 
Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-                
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                                
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
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Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3427/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie mit der Kennzahl: 3430/16, voraussichtlich ab 1. Mai 2016 eine 
Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Fachärztin / einem 
Facharzt zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.962,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene 
Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium mit facheinschlägigem Doktorat. 
Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt / Fachärztin für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin Qualifikation in Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen 
Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3430/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Chirurgie / Klinische Abteilung 
für Allgemeinchirurgie mit der Kennzahl: 2606/16, voraussichtlich ab 16. Mai 2016 eine Stelle mit 
einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Chirurgie“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Chirurgie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 15. Juli 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
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Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2606/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde mit der 
Kennzahl: 2345/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 
40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Frauenheilkunde und Geburtshilfe an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 30. September 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2345/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten mit der Kennzahl: 3545/16, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Allgemeine Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Allgemeine Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. Dezember 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Fachrelevante und/oder wissenschaftliche Vorleistungen zum 
sofortigen Einsatz in den Routinebetrieb einer Universitätsklinik. 
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Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3545/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin II / Klinische 
Abteilung für Kardiologie mit der Kennzahl: 3480/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 eine Stelle mit 
einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3480/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin III / Klinische 
Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie mit der Kennzahl: 3232/16, voraussichtlich ab                  
29. März 2016 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / 
einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 30. Juni 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein. 
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Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung in Innerer Medizin mit spezieller 
Berücksichtigung der Gastroenterologie und Hepatologie, Interesse und wissenschaftliche Erfahrung 
in Gastroenterologie und Hepatologie, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3232/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurologie mit der              
Kennzahl: 2941/16, voraussichtlich ab 25. April 2016 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß           
von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Neurologie“ 
zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-                 
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 25. Juni 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung, facheinschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2941/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde / 
Klinische Abteilung für Pädiatrische Kardiologie mit der Kennzahl: 2585/16, voraussichtlich ab                    
1. April 2016 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / 
einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Kinder- und Jugendheilkunde“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendheilkunde an.  
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Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. März 2017. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Vorkenntnisse in Pädiatrischer Kardiologie, wissenschaftliche 
Auseinandersetzung auf dem Gebiet der Pädiatrischen Kardiologie (z.B. im Rahmen einer 
Diplomarbeit). 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2585/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde / 
Klinische Abteilung für Pädiatrische Kardiologie mit der Kennzahl: 2587/16, voraussichtlich ab                  
1. April 2016 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / 
einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Kinder- und Jugendheilkunde“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendheilkunde an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 1. Juli 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Vorkenntnisse in Pädiatrischer Kardiologie, wissenschaftliche 
Auseinandersetzung auf dem Gebiet der Pädiatrischen Kardiologie (z.B. im Rahmen einer 
Diplomarbeit). 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2587/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist am Klinischen Institut für Labormedizin / Klinische 
Abteilung für Klinische Virologie mit der Kennzahl: 2595/16, voraussichtlich ab 4. April 2016 eine 
Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Klinische Mikrobiologie und Virologie“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
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tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Klinische Mikrobiologie und Virologie sowie eine gute 
internationale Vernetzung an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinisch-praktische Erfahrung, Erfahrung in Labortätigkeit, gute 
Kenntnisse in medizinischer Statistik und in Microsoft Office Programmen. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2595/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
mit der Kennzahl: 2926/16, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von                            
40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Radiologie“ 
zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-                  
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Radiologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 23. März 2017. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 2926/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
/ Klinische Abteilung für Nuklearmedizin mit der Kennzahl: 3363/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 
eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 
Facharztausbildung im Sonderfach „Nuklearmedizin“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-               
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
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Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Nuklearmedizin an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. März 2017. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Englischkenntnisse, Nachweis eine wissenschaftlichen Tätigkeit 
und Erfahrung mit nuklearmedizinischen Methoden sind wünschenswert, sowie Kenntnisse klinischer 
und/oder experimenteller nuklearmedizinischen Methoden. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3363/16 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Strahlentherapie mit der              
Kennzahl: 3117/16, voraussichtlich ab 1. April 2016 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß                          
von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Strahlentherapie-Radioonkologie“ zu besetzen.  
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-                
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.891,34 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Strahlentherapie-Radioonkologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. Jänner 2017. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 3117/16 
 
Die Aufnahme erfolgt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses laut Angestelltengesetz. Die näheren 
Regelungen ergeben sich aus dem Universitätsgesetz und dem Kollektivvertrag der Universitäten. 
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-
Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf 
 

http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
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2 ALLGEMEINE UNIVERSITÄTSBEDIENSTETE 

Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten 
in Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben. 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin III / Klinische 
Abteilung für Rheumatologie mit der Kennzahl: 3397/16 eine Ersatzkraftstelle einer / eines 
vollbeschäftigten Ergotherapeutin / Ergotherapeuten (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungs-       
gruppe IIIb) voraussichtlich mit 11. April 2016 (befristet bis 6. Juni 2018) zu besetzen. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.526,94 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Aufgabengebiet: Ergotherapeutin / Ergotherapeut – Verbesserung der Forschungsmöglichkeiten im 
Zusammenhang mit der Optimierung der Patientenbetreuung an der Abteilung. Eigenständige, 
selbstverantwortliche und fachkompetente Planung. Durchführung und Dokumentation 
therapeutischer Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung. 
Berufserfordernisse: Ausbildung zum Ergotherapeuten (Diplom).  
Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung mit dem Messen und Erheben von klinischen Daten, 
Erfahrung in der Rheumatologie, idealerweise mit zusätzlicher Ausbildung im Bereich 
muskuloskeletale und rheumatische Erkrankungen. 
Kennzahl: 3397/16 
 
 
Hinweis: Die Bewerbungsfrist beträgt 21 Tage ab Erscheinungsdatum. 
 
Bewerbungen: Bewerbungsformulare sind an die Medizinische Universität Wien, Abteilung 

Personal und Personalentwicklung, 1090 Wien, Spitalgasse 23, zu richten bzw. 
elektronisch an personalabteilung@meduniwien.ac.at. 

 Formulare sind in der Abteilung Personal und Personalentwicklung erhältlich 
bzw. stehen auf der Website www.meduniwien.ac.at zum Download zur 
Verfügung. 

 
Bitte Kennzahl unbedingt anführen ! 
 
Sollten Sie Fragen zu den Ausschreibungen haben, so kontaktieren Sie bitte eine/n unserer 
Mitarbeiter/innen. 

 
Redaktionsschluss in der Abteilung Personal und Personalentwicklung 

für das nächste Personalmitteilungsblatt ist 
Dienstag, 8. März 2016, 15:00 Uhr 

 

mailto:personalabteilung@meduniwien.ac.at
http://www.meduniwien.ac.at/
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3 MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ 

Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich 
an den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert.  
Rund 2.200 MitarbeiterInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung zum Wohle der 
Gesundheit der Menschen. 
Folgende attraktive und anspruchsvolle Position wird besetzt: 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Radiologie, 
Klinische Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie, 

bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

• Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
• Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Neuroradiologie und der vaskulären und 

interventionellen Radiologie 
• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
• Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale 

Fortbildungsveranstaltungen 
• Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

 
Fachliche Anforderungen: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
• Absolvierte Gegenfächer (Pflicht- und Wahlnebenfächer) von Vorteil 
• Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet der Neuroradiologie und 

der vaskulären und interventionellen Radiologie von Vorteil 
• Klinische Vorerfahrung im Bereich der Radiologie, insbesondere auf dem Gebiet der 

Neuroradiologie und der vaskulären und interventionellen Radiologie von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen: 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
• Bereitschaft zum Erlernen und zur Anwendung minimal invasiver radiologischer Verfahren 
• Gewissenhaftigkeit 
• Teamorientierung 

 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-               
ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von 
EUR 3.249,53 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in 
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale 
offerieren wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Bewährung und entsprechendem Erfolg ist nach spätestens 3 Jahren und bei Vorliegen eines 
einschlägigen Doktorats (Dr.scient.med. oder PhD) der Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung 
gemäß § 27 KV der Universitäten möglich. Die Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung ist mit einer 
unbefristeten wissenschaftlichen Laufbahnstelle und dem Titel einer assoziierten Professorin/eines 
assoziierten Professors verbunden. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Hannes Deutschmann, Leiter der Klinischen Abteilung für 
Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie der Universitätsklinik für Radiologie, gerne 
zur Verfügung.  
Kontakt: hannes.deutschmann@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-13271. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W95 ex 2015/16 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit für Personalmanagement, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 09. März 2016. 
 
Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Organisationseinheiten, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätspersonal und in 
Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation 
einzustellen und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
www.medunigraz.at/stellen 
 
 

mailto:hannes.deutschmann@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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